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Die Stadtverordnetenversammlung
- Haupt- und Finanzausschuss -

  
Tagesordnung I Punkt 3 der öffentlichen Sitzung am 8. November 2017

Vorlagen-Nr. 17-V-70-0001

Änderung der Straßenreinigungssatzung

Beschluss Nr. 0278

I. 
1. Der Magistrat wird beauftragt, bei der Einarbeitung der noch offenen Änderungen der GiB bis 
zum 17.11.2017 Hilfestellung zu geben.

2. Der Magistrat wird beauftragt, die dann vorliegende Alternative 2 (GiB) erneut rechtlich prüfen zu 
lassen, vorzugsweise durch Schüllermann & Partner und Rechtsanwalt Strauch.

II. Die Stadtverordnetenversammlung wolle in ihrer Sitzung am 21.12.2017 beschließen: 

1. Die unter Nr. 1 beauftragten Änderungen sowie die unter Nr. 2 beauftragten rechtlichen 
Prüfungen werden zur Kenntnis genommen. 

2. Die von den ELW überarbeitete 2. Stufe der neuen Straßenreinigungssystematik 

oder 

das GiB-Modell – Anlage 4 zur SV 17-V-70-0001, und zwar die Grundvariante – (inkl. der 
Änderungen)

wird als Satzung beschlossen und  zum 1. Januar 2018 umgesetzt.
 

(antragsgemäß Ausschuss für Umwelt, Energie und Sauberkeit 01.11.2017 BP 0117)
 

Tagesordnung III Stadtverordnetenversammlung 21.12.2017 zu  Beschlussnummer  II.

Frau Stadtverordnetenvorsteherin Wiesbaden,     .11.2017
mit der Bitte um Kenntnisnahme
und weitere Veranlassung

Belz
Vorsitzender
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Die Stadtverordnetenvorsteherin Wiesbaden,     .11.2017

Dem Magistrat
mit der Bitte um Kenntnisnahme
und weitere Veranlassung

Gabriel
Stadtverordnetenvorsteherin

Der Magistrat Wiesbaden,     .11.2017
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Dezernat II
mit der Bitte um weitere Veranlassung 
zu Beschlussnummer I.

Gerich
Oberbürgermeister
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